
Antrag zu Amtszeiten / Wahlen zur JHV am 05.12.2020
Antragssteller: Kreisvorstand

Die Jahreshauptversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Dortmund am 
05.12.2020 möge feststellen bzw. beschließen:

1.) Die Mitglieder des Kreisvorstands werden am 05.12. online bzw. mit einer bestätigenden 
Briefwahl gewählt, ihre Amtszeit endet satzungsgemäß mit der Neuwahl im Rahmen der JHV 
2022.

2.) Die Delegierten zum Bezirksrat und zum Landesparteirat werden am 05.12. online gewählt, 
ihre Amtszeiten enden – abweichend von der Satzung des Kreisverbands – mit der JHV 2022.

3.) Die Delegierten zum Landesfinanzrat und die Mitglieder des Kreisschiedsgerichts werden am 
05.12. online gewählt, ihre Amtszeiten enden satzungsgemäß mit der JHV 2022.

4.) Die Delegierten zur Bundesdelegiertenkonferenz werden vor der nächsten BDK gewählt.

5.) Die Delegierten zur Landesdelegiertenkonferenz werden vor der nächsten LDK gewählt.

Begründung:

Aufgrund der notwendigen Kommunalwahl-Versammlungen und der Corona-Entwicklung war es nicht 
möglich, die Jahreshauptversammlung (JHV) wie geplant im Frühjahr durchzuführen, bei der die 
Mitglieder des Kreisvorstands, aber auch die Delegierten des Kreisverbands gewählt worden wären. Die
JHV findet daher in diesem Jahr erst kurz vor Ablauf des Jahres statt, was Auswirkungen auf die 
einzelnen Amtszeiten hat. Mit diesem Antrag legen wir einen pragmatischen Vorschlag zum Umgang 
damit vor.

Für die verschiedenen zu wählenden Funktionen bedeutet dies:

1,) Der Kreisvorstand wird auf zwei Jahre gewählt. Seine Amtszeit endet somit zur JHV 2022. Die 
Mitglieder des Kreisvorstands müssen in einer Briefwahl bestätigt werden. 

2.) Die Delegierten zum Bezirksrat und zum LPR werden laut Satzung für ein Jahr gewählt. Streng 
genommen würde dies bedeuten, dass wir sie bei der JHV 2021 also möglicherweise in drei Monaten 
schon wieder wählen müssten. Wir schlagen daher vor, diese Amtszeiten ausnahmsweise bis zur JHV 
2022 zu verlängern, die Amtszeit dauert dann voraussichtlich 15 Monate.

3.) Die Delegierten zum Landesfinanzrat und die Mitglieder des Schiedsgerichts werden wie in der 
Satzung beschrieben auf zwei Jahre und damit bis zur JHV 2022 gewählt.

4.) Die nächste BDK ist für Sommer 2021 geplant. Wir schlagen daher vor, am 05.12. auf die Wahl der 
Delegierten zur Bundesdelegiertenkonferenz zu verzichten und diese im ersten Halbjahr 2021 
nachzuholen.

5.) Die nächste LDK ist für Ende Februar 2021 geplant. Da hier die GRÜNE NRW-Liste zur 
Bundestagswahl gewählt werden soll, dürfen a) nur Mitglieder ab 18 Jahren die Delegierten mitwählen, 
und b) muss dies nach aktuellem Stand in einer Präsenz-MV erfolgen.
Diese Wahl müssen wir daher nach derzeitiger Rechtslage in einer anderen Versammlung durchführen.


